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0,00

0,00

wie folgt

890,00Zubehör für Speisen und Getränke

600,00Kinderprogramm (Hüpfburg etc,)

550,00Marketing

800,00Dekoration und Lichttechnik

1.400,00Livemusik

250,00Sonstiges

4.490,00

1.600,00

1.150,00

0,00

2.750,00

1.740,00
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Von: Robert Heise <robert.heise@outlook.de>
An: stadtbezirksbudget <stadtbezirksbudget@muenchen.de>
CC: Rosmarie Schrodt <rr.schrodt@googlemail.com>
Gesendet am: 06.06.2025 20:33:14
Betreff: AW: Antrag beim BA 13, Az. -13-0503

Sehr geehrte Frau Hutter,
 
herzlichen Dank für Ihre E-Mail und die Anmerkungen, die ich, auch im Namen von Frau Schrodt,
beantworten darf. Bitte entschuldigen Sie etwaige Unklarheiten – das Formular und die Richtlinien
waren für uns bei der erstmaligen Befüllung stellenweise nicht ganz eindeutig.
 
Zu Speisen, Getränke inkl. Zubehör:
 

Den geplanten Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen gegenüber, die wir ebenfalls
aufgeführt haben – in der Annahme, dass sie Bestandteil des Gesamtkosten- und
Finanzierungsplans sein müssen.
Teilweise handelt es sich um Ausgaben für Kinder und Jugendliche.
Zubehör beinhaltet Materialien oder Gegenstände, die zur Ausgabe, Präsentation, Lagerung
oder zum Verzehr notwendig oder üblich sind. Kühlung, Gläser, Restmüll-Container,
Stromaggregat, etc…

 
Zu Tombola:
 

Den angegebenen Kosten stehen Erlöse (Spielkapital = Lospreis x Anzahl) von EUR 500,--
gegenüber, die wir bei den voraussichtlichen Einnahmen angegeben haben.

 
Zu Sonstiges:
 

Sonstiges besteht aus Kosten für die Toilettenanlage EUR 150, -- sowie einer Reserve von
EUR 100, -- für kleinere, nicht konkret planbare Ausgabenposten.

 
Anbei erhalten Sie einen angepassten Gesamtkosten- und Finanzierungsplan mit folgenden
Änderungen:
 

Die Ausgaben für Speisen und Getränke wurden größtenteils gestrichen; im
Einnahmenbereich wurden ausschließlich potenzielle Überschüsse ausgewiesen.
Die Ausgaben für die Tombola wurden gestrichen; der Einnahmenbereich wurde um den
Losverkauf gekürzt (keine Überschüsse geplant).
Die Ausgaben für die Ehrengaben wurden gestrichen.

 
Abschließend bitte ich Sie höflich um eine kurze Erläuterung zu Punkt 4.5 in Verbindung mit
Abschnitt 8 ff. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen. Ist es erforderlich, dass wir als
gemeinnütziger Verein zunächst sämtliche Eigenmittel aufbringen und eine Förderung erst bei
vollständiger Mittellosigkeit in Betracht kommt? Oder genügt die vorgegebene Eigenbeteiligung
von 25% der Projektausgaben?
 
Sie erreichen mich bei Fragen gerne auch unter 0172 / 4751074.
 
Herzlichen Dank
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Beste Grüße
 
Robert Heise
stellv. Kassierer
Kleingartenverein Nord-Ost 74 e.V.
 
Von: Kleingartenverein Nord-Ost 74 <kgv.no74@gmail.com> 
Gesendet: Donnerstag, 5. Juni 2025 19:30
An: Robert Heise <robert.heise@outlook.de>
Betreff: Fwd: Antrag beim BA 13, Az. -13-0503
 
 
---------- Forwarded message ---------
Von: stadtbezirksbudget <stadtbezirksbudget@muenchen.de>
Date: Do., 5. Juni 2025, 18:30
Subject: Antrag beim BA 13, Az. -13-0503
To: kgv.no74@gmail.com <kgv.no74@gmail.com>
 

Guten Tag Rosa Maria Schrodt,
 
bitte entschuldigen Sie meine späte Rückmeldung.
Ihren Antrag beim BA 13 haben wir erhalten. Bei der Prüfung sind uns allerdings ein paar
Dinge aufgefallen.

Zum einen haben Sie „Speisen, Getränke inkl. Zubehör“ i. H. v. 4.200,00 € angesetzt.
Gemäß Ziffer 7.2.4 der Stadtbezirksbudget-Richtlinien sind Bewirtungskosten
grundsätzlich nicht zuwendungsfähig, mit Ausnahme der Bewirtung von Kindern und
Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bürgerschaftlich
(unentgeltlich) Engagierten oder finanziell bedürftigen Personen. Die Bedürftigkeit
muss glaubhaft gemacht werden. Bitte erläutern Sie uns daher, für wem diese
Verpflegungskosten gedacht sind.

Bitte teilen Sie uns auch mit ob mit „Zubehör“ Geschirr wie Teller/Bescher oder
Essenszugaben wir Senf oder ähnliches gemeint ist.

Für die „Tombola“ haben Sie 650,00 € angesetzt. Werden durch diese Tombola
Einnahmen generiert, die diesem Projekt wieder zugutekommen?
„Ehrengaben“ haben Sie mit 500,00 € angesetzt. Sind hier Geschenke für die
Mitglieder gemeint? Die Förderung von Tätigkeiten und Maßnahmen, die das
Gemeinschaftsleben im Stadtbezirk fördern, ist Sinn und Zweck der
Bezirksausschüsse, weswegen Geschenke an Dritte nicht bezuschusst werden
(Ziffer 3.2.6 der Stadtbezirksbudget-Richtlinien). Ausgenommen von dieser Regelung
sind lediglich geringfügige Sachgeschenke bis zu einer Höhe von jeweils 25,00 Euro
an Bedürftige und Kinder im Rahmen üblicher Anstandspflichten. Bitte erläutern Sie
uns hier für wem und vor allem in welcher Höhe hier Kosten anfallen werden.
Der Posten „Sonstiges“ i. H. v. 300,00 € muss vollständig aufgeschlüsselt werden.

 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

21


	Metadaten des Ausgangs
	Unterschriften
	Kopie_von_Originalantrag
	Antrag beim BA 13, Az. -13-0503
	Antrag beim BA 13, Az. -13-0503

	AW: Antrag beim BA 13, Az. -13-0503
	AW: Antrag beim BA 13, Az. -13-0503

	250606 Gesamtkosten- und Finanzierungsplan
	AW: Antrag beim BA 13, Az. -13-0503
	AW: Antrag beim BA 13, Az. -13-0503

	250606 Gesamtkosten- und Finanzierungsplan



